
 

 

 

 
 

Allgemeine Liefer- und Montagebedingungen der 
HNA Anlagenbau & Industrie-Montagen GmbH; 84405 Dorfen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Allgemeines 

1. Allen Lieferungen und Leistungen der HNA Anlagenbau- und 
Industrie-Montagen GmbH (nachfolgend „HNA“ genannt) liegen 
diese Bedingungen sowie etwaige gesonderte vertragliche Ver-
einbarungen zugrunde. Abweichende Einkaufsbedingungen des 
Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertrags-
inhalt. Ein Vertrag kommt – mangels besonderer Vereinbarung 
– mit der schriftlichen Auftragsbestätigung der HNA zustande. 

2. Die HNA behält sich an allen Mustern, Kostenvoranschlägen, 
Zeichnungen, Projektplänen u.ä. Informationen körperlicher und 
unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – Eigentums- 
und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nur nach vorheriger 
Zustimmung der HNA zugänglich gemacht werden und sind, 
wenn der Auftrag der HNA nicht erteilt wird, dieser auf Verlan-
gen zurückzugeben. HNA verpflichtet sich, vom Besteller als 
vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit 
dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.  

 
II. Preise, Zahlungsbedingungen und Aufrechnung 

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk 
ausschließlich Verpackung und Entladung zuzüglich der jeweils 
geltenden Umsatzsteuer. 

2. Hat die HNA die Aufstellung oder Montage übernommen und ist 
nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben der 
vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie 
Reise- und Transportkosten sowie Auslösungen. 

3. Zahlungen sind ohne jeden Abzug binnen 14 Tagen  ab Rech-
nungsdatum auf das Konto der HNA zu leisten, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist. 

4. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprü-
chen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als 
seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt sind. 

 
III. Eigentumsvorbehalt 

1. Die Gegenstände der Lieferung bleiben Eigentum der HNA bis 
zur Erfüllung sämtlicher ihr gegen den Besteller aus der Ge-
schäftsbeziehung zustehenden Ansprüche. 

2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist dem 
Besteller eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung unter-
sagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im 
gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung ge-
stattet, dass der Wiederverkäufer von seinen Kunden 
Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum 
auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsver-
pflichtungen erfüllt hat. 

3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen 
oder Eingriffen Dritter hat der Besteller die HNA unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

4. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, ist HNA nach erfolglosem Ablauf einer dem 
Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung neben der 
Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung blei-
ben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In 
der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvor-
behaltes oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch HNA 
liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sein denn, HNA hätte dies 
ausdrücklich erklärt. 

5. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt 
die HNA vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückga-
be des Liefergegenstandes zu verlangen. 

 

IV. Fristen für Lieferungen und Leistungen; Verzug 

1. Die Liefer- bzw. Leistungszeit ergibt sich aus den Vereinbarun-
gen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch HNA setzt 
voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwi-
schen den Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle 

ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z.B. die Lieferung sämtli-
cher vom Besteller beizubringender Unterlagen (insbesondere 
von Plänen), die Beibringung der erforderlichen behördlichen 
Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die Leistung einer 
Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich 
die Liefer- bzw. Leistungszeit angemessen. Dies gilt nicht, so-
weit HNA die Verzögerung zu vertreten hat. 

2. Ist die Nichteinhaltung der Liefer- bzw. Leistungszeit auf höhe-
re Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die 
außerhalb des Einflussbereiches der HNA liegen, zurückzufüh-
ren, so verlängert sich die Liefer- bzw. Leistungszeit 
angemessen. HNA wird dem Besteller den Beginn und das 
Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. Gleiches 
gilt für den Fall der nicht rechtzeitigen oder ordnungsgemäßen 
Belieferung der HNA.  

3. Die Liefer- bzw. Leistungsfrist ist eingehalten, wenn der Liefer-
gegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk der HNA verlassen 
hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Ab-
nahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter 
Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, 
hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft. 

4. Kommt HNA in Verzug, kann der Besteller – sofern er glaub-
haft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist – 
eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges 
von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für 
den Teil der Lieferung bzw. Leistung verlangen, der wegen des 
Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden 
konnte. 

5. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen 
Verzögerung der Lieferung oder Leistung als auch Schadens-
ersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Nr. 4 
genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzö-
gerter Lieferung bzw. Leistung, auch nach Ablauf einer der 
HNA etwa gesetzten Frist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, so-
weit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit zwingend gehaftet wird. Vom Vertrag kann der 
Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zu-
rücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung bzw. Leistung 
von HNA zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden. 

 

V. Gefahrübergang, Abnahme 

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegen-
stand das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder die HNA noch andere Leistungen, 
z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung / 
Montage übernommen hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen 
hat, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss 
unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Mel-
dung der HNA über die Abnahmebereitschaft durchgeführt 
werden. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines 
nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. 

2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchfüh-
rung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme in eigenen 
Betrieb oder der Probebetrieb aus vom Besteller zu vertreten-
den Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen 
Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf 
den Besteller über. 

3. Teillieferungen / Teilleistungen sind zulässig, soweit für den 
Besteller zumutbar. 

 

VI. Aufstellung und Montage 

Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist, folgende Bestimmungen: 

1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und recht-
zeitig zu stellen: 

a) alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Neben-
arbeiten einschließlich der dazu benötigten Fach- und 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge 

b) die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen 
Bedarfsgegenstände und –stoffe, wie Gerüste, Hebe-
zeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und 
Schmiermittel 

c) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle ein-
schließlich der Anschlüsse, Heizung und Beleuchtung 

d) bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschi-
nenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. 
genügend große, geeignete, trockene und verschließba-
re Räume und für das Montagepersonal angemessene 
Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Um-
ständen angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen 
hat der Besteller zum Schutz des Besitzes der HNA und 
des Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnah-
men zu treffen, die er zum Schutz des eigenen Besitzes 
ergreifen würde. 

e) Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge be-
sonderer Umstände der Montagestelle erforderlich sind. 

2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen 
Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Was-
serleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen 
statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 

3. Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für 
die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und 
Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden 
und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaues so weit fortge-
schritten sein, dass die Aufstellung oder Montage 
vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung 
durchgeführt werden kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs- 
oder Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein. 

4. Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme 
durch nicht von HNA zu vertretende Umstände, so hat der Be-
steller in angemessenem Umfang die Kosten für die Wartezeit 
und zusätzlich erforderliche Reisen der HNA oder des Monta-
gepersonals zu tragen. 

5. Verlangt die HNA nach Fertigstellung die Abnahme der Liefe-
rung bzw. Leistung, so hat sie der Besteller innerhalb von zwei 
Wochen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, so gilt die Ab-
nahme als erfolgt. Die Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, wenn 
die Lieferung bzw. Leistung - gegebenenfalls nach Abschluss 
einer vereinbarten Probebetriebsphase – in Gebrauch genom-
men worden ist. 

 

VII. Sachmängel 

1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl der HNA 
unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu er-
bringen, die einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen 
Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. Er-
setzte Teile werden Eigentum der HNA. 

2. Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab 
gesetzlichem Verjährungsbeginn; Entsprechendes gilt für 
Rücktritt und Minderung. Diese Frist gilt nicht, wenn das Ge-
setz längere Fristen vorschreibt, bei Vorsatz, arglistigem 
Verschweigen des Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer 
Beschaffenheitsgarantie. Die gesetzlichen Regelungen über 
Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben 
unberührt. 

3. Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schriftlich zu 
erfolgen. 

4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem 
Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Be-
steller kann Zahlungen nur zurückbehalten, wenn eine 
Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung 
kein Zweifel bestehen kann. Ein Zurückbehaltungsrecht des 
Bestellers besteht nicht, wenn seine Mängelansprüche verjährt 
sind. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist HNA berechtigt, 
die ihr entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu 
verlangen. 

5. HNA ist Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemesse-
ner Frist zu gewähren, andernfalls ist HNA von der Haftung für 
die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fäl-
len der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr 
unverhältnismäßig großer Schäden, wobei HNA sofort zu ver-
ständigen ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst 

oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von HNA Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 

6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - unbescha-
det etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 9 – vom 
Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abwei-
chung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürli-
cher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßi-
ger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund be-
sonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder von Drit-
ten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entste-
henden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. Gleiches gilt 
für ohne vorherige Zustimmung der HNA vorgenommene Än-
derungen des Liefer- bzw. Leistungsgegenstandes. 

8. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacher-
füllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, so-
weit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der 
Lieferung bzw. Leistung nachträglich an einen anderen Ort als 
die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei 
denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch. 

9. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sach-
mangels sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem 
Verschweigen des Mangels, bei Nichteinhaltung einer Beschaf-
fenheitsgarantie, bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder der Freiheit und bei einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der HNA. Eine Änderung 
der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorste-
henden Regelungen nicht verbunden. Weitergehende oder 
andere als in diesem Artikel VII geregelten Ansprüche des Be-
stellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 

 

VIII. Sonstige Schadensersatzansprüche, Verjährung 

1. Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten 
aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen. 

2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit 
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ge-
haftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbun-
den. 

3. Soweit dem Besteller Schadensersatzansprüche zustehen, 
verjähren diese mit Ablauf der nach Artikel VII Nr. 2 geltenden 
Verjährungsfrist. Gleiches gilt für Ansprüche des Bestellers im 
Zusammenhang mit Maßnahmen zur Schadensabwehr (z.B. 
Rückrufaktionen). Bei Schadensersatzansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften. 

 

IX. Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Sonstiges 

1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, 
bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz der HNA. HNA ist je-
doch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen. 

2. Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG). 

3. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt 
nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare 
Härte für eine Partei darstellen würde. 

 

 

 


